
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Vegesacker RV, 

Lange habt Ihr nichts von uns gehört. Jetzt gibt es neue Verordnungen für das Land Bremen, die 
uns einerseits weiterhin begrenzen, andererseits neue Möglichkeiten eröffnen. Unten findet Ihr 
Hinweise zu 
 

 Ruderregeln ab dem 8. März inclusive eines neuen Pandemieplanes 

 Jahreshauptversammlung 

 Anrudern 
 
Corona-Regeln ab dem 8. März / Pandemieplan 
 

Die neuen Regeln erlauben uns, dass die Kindergruppe bis 14 Jahre bis maximal in Vierern 
wieder rudern darf. Die Öffnung bezieht sich ausschließlich auf den Rudersport sowie auf 
andere Outdoor-Aktivitäten. Um einen Andrang in den Umkleiden zu vermeiden, gilt, dass 
die Kinder bereits umgezogen im Verein erscheinen und auch das Duschen für diese 
Gruppe im Verein nicht erlaubt ist.  
 
Für alle anderen Mitglieder gilt weiterhin die Begrenzung auf das Rudern in Einern und in 
Zweiern. Ausnahme hiervon sind „Familien-Boote, die aus maximal 2 Haushalten 
bestehen“. 

 
Jahreshauptversammlung 

Die für den 26. März geplante Jahreshauptversammlung wird auf einen unbestimmten 
Zeitpunkt verschoben. 

 
Anrudern 

Auch Anrudern kann leider nicht wie geplant stattfinden. Die Vergnügungswarte 
entwickelten die Idee, Anrudern zusammen mit „Tanz in den Mai“ stattfinden zu lassen. 
Unter der Maßgabe, dass dann wieder Zusammenkünfte erlaubt sind, denken wir, dass 
dieses eine hervorragende Idee ist und beiden Veranstaltungen viel helfen kann.  
 
Am Freitag, den 30. Mai würden wir uns dann gegen ca. 17:30 treffen, eine gemeinsame 
Rudertour mit 2x Strömung absolvieren (HW 18:45) und im Anschluss im Bootshaus in den 
Mai „Tanzen“.  

 
 
 
 
Der Vorstand / Vegesack, 7. M 2021 

 

Vegesacker Ruderverein e.V. 

 

         

 


